
 

 

ABWÄGUNGSTABELLE  

Stand: 22.06.2021 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 08.03.2021 bis 12.04.2021 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 08.03.2021 bis 12.04.2021 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„ZWISCHEN DEN ORTSLAGEN WENDLINGEN UND 

UNTERBOIHINGEN“ BEREICH URACHER-,  

LICHTENSTEINSTRASSE“, Planbereich 01/18, Entwurf vom 22.12.2020 / 26.01.2021   

 

der Stadt Wendlingen am Neckar 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Esslingen, Koordinierungsstelle 12.04.2021 

2 Verband Region Stuttgart 25.03.2021 

 Regierungspräsidium Stuttgart  

3a      Referat 21 (Raumordnung) 08.04.2021 

3b      Referat 42 (Mobilität, Verkehr, Straßen) 12.04.2021 

4 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe, Bergbau 06.04.2021 

5 Finanzamt Nürtingen - 

6 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Südwest 06.04.2021 

7 Arbeitsagentur Göppingen - 

8 Industrie- und Handelskammer, Region Stuttgart, Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen - 

9 Handwerkskammer Region Stuttgart 09.04.2021 

10 Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Esslingen II - 

11 Netze BW GmbH Region Alb-Neckar 23.03.2021 

12 TransnetBW GmbH 26.03.2021 

13 Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH 30.03.2021 

14 GKW Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar - 

15 Freiwillige Feuerwehr Wendlingen - 

16 Zweckverband Landeswasserversorgung 08.03.2021 

17 Deutsche Telekom Technik GmbH 30.03.2021 

18 Unitymedia BW GmbH / Vodafone GmbH 12.04.2021 

19 Amprion GmbH 11.03.2021 

20 Bundesnetzagentur - 

21 Stadt Kirchheim unter Teck - 

22 Stadt Wernau am Neckar - 

23 Gemeinde Oberboihingen - 

24 Gemeinde Unterensingen - 

25 Gemeinde Köngen - 
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Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

V1 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg - 

V2 Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Esslingen - 

V3 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Baden-Württemberg - 

V4 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Regionalverband Stuttgart - 

V5 Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) Gruppe Köngen-Wendlingen, Köngen - 

V6 Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) Gruppe Köngen-Wendlingen, Wendlingen - 

 V7 Handels- und Gewerbeverein Wendlingen e.V. - 

 

Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

Landratsamt Esslingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

I.Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA) 

Abwasserableitung, Regenwasserbehandlung 

 

Die Entwässerung findet über den bestehenden Mischwasserkanal 

statt. Der entsprechende Passus unter den Hinweisen (Kapitel 6.7) 

wird entsprechend redaktionell bzw. klarstellend angepasst.  

 

II. Untere Naturschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Berücksichtigung der 

Vorgaben keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Planentwurf 

bestehen. 

 

1.Artenschutz 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Der genaue Abbruchtermin / Baubeginn des geplanten Vorhabens 

kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau ermittelt werden. 

Frühestens ist von einem Abbruch im Jahr 2022 auszugehen. 

Objektbezogene Artenschutzprüfungen werden daher durchgeführt, 

sobald der zeitliche Ablauf abgesteckt werden kann. 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits bebautes Gebiet.  

Die relevanten Hausgärten werden entweder kleinräumig, in Parzellen 

unterteilt, als Nutz-Ziergarten genutzt oder sie sind relativ großräumig 

mit strukturarmem Zierrasen ausgestaltet. Ein Habitatpotenzial für 

Eidechsen besteht hier nicht. Die angrenzende Bahnlinie grenzt hier 

beidseitig annähernd unmittelbar an Straßen an und eignet sich 

ebenfalls kaum als dauerhaftes Reptilienhabitat. Da zudem nur zwei 

der beplanten Grundstücke mit den Schmalseiten an die Bahnlinie 

angrenzende Talstraße angrenzen, wird eine Einwanderung in das 

Baufeld daher für sehr unwahrscheinlich gehalten.  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan-

verfahrens 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

Durchgrünung 

Die Grundstücke 697 und 700 umfassen den Bereich, für den bereits 

eine konkrete Vorhabenplanung vorliegt. Hier ist der Erhalt der 

Bäume nicht möglich, u.a. aufgrund der geplanten Tiefgarage bzw. 

Tiefgaragenzufahrt.  

Bzgl. dem Flurstück Nr. 685/1 ist es städtebaulich sinnvoll und 

gewünscht, die Möglichkeit zu schaffen, näher an die Straße zu 

bauen und die weiter nördlich vorhandene Gebäudeflucht 

aufzunehmen. In diesem Bereich sind jedoch nach aktuellem Stand 

derzeit keine Vorhaben geplant.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind aufgrund der 

städtebaulich sinnvollen Fluchten und dem daraus resultierenden 

Straßenbild so festgesetzt. Um dem Bauherrn eine gewisse Flexibilität 

zu ermöglichen sind die überbaubaren Grundstücksflächen relativ 

großzügig aufgenommen worden. Eine komplette Überbauung ist in 

der Regel daher nicht möglich. Da die Bäume verschiebbar 

festgesetzt sind, wird davon ausgegangen, dass sowohl eine 

städtebaulich sinnvolle Bebauung als auch eine qualitätvolle 

Bepflanzung möglich ist.  

Bei den in Plangebiet vorhandenen Straßen handelt es sich um 

Bestandsstraßen. An diesen findet keine bauliche Änderung, z.B. 

hinsichtlich der Breite o.Ä., statt. In der Neuffenstraße sind 

umfassende Straßenbäume vorhanden. Der Bebauungsplan sieht an 

den städtebaulichen sinnvollen und wichtigen Stellen eine Begrünung 

durch Bäume vor. Es steht dem Bauherrn frei, weitere Bäume zu 

pflanzen bzw. Fassadenbegrünung anzubringen. 

Die angrenzenden Ahornbäume werden während der Baumaßname 

geschützt.  

Pflanzliste 

Die Pflanzliste wird entsprechend angepasst und ergänzt.  

Ein entsprechender Passus zu Vogelschlag wird in die Hinweise unter 

Kapitel 6.13 aufgenommen.  

Ein entsprechender Passus zu Nistkästen wird in die Hinweise unter 

Kapitel 6.11 aufgenommen.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 



Stadt Wendlingen am Neckar Abwägungstabelle 

Bebauungsplan "Zwischen den Ortslagen Wendlingen und Unterboihingen“; Bereich Uracher-, Lichtensteinstraße, Planbereich 01/18 7/34 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

III. Gewerbeaufsicht 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Schallthematik wurde im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 

ausführlich abgehandelt. Auf das dem Bebauungsplan als Anlage 

beigefügte Schalltechnische Gutachten (Schalltechnische 

Untersuchung, Stadt Wendlingen am Neckar, Bebauungsplan 

„Zwischen den Ortslagen Wendlingen und Unterboihingen, Bereich 

Uracher-/ Lichtensteinstraße“, Dr.-Ing. Frank Dröscher, Ingenieurbüro 

für Technischen Umweltschutz, Tübingen, 04. Juni / 22. Dezember 

2020) wird verwiesen. 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken gegen den 

Bebauungsplanentwurf bestehen. 

 

IV. Amt für Geoinformation und Vermessung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Das Kataster wird entsprechend redaktionell angepasst, so dass die 

Flurstücksnummern sichtbar sind.  

  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

Der Planteil wird entsprechend redaktionell ergänzt.  

 

V. Katastrophenschutz / Feuerlöschwesen 

 

1.Löschwasserversorgung 

Aufgrund der Lage im Bestandsgebiet besteht eine entsprechende 

Löschwasserversorgung bereits.  

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein Gewerbe- bzw. 

Industriegebiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Flächen für die Feuerwehr 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Dies ist Sache der Ausführungsplanung und wird im Zuge dessen 

berücksichtigt.  

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

s.o. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elektrische Oberleitungen 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Dies ist Sache der Ausführungsplanung und wird im Zuge dessen 

berücksichtigt. 

 

 

VI. Abfallwirtschaftsbetrieb 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bei den 

innerhalb des Geltungsbereichs vorhandenen Straßen handelt es sich 

um Bestandsstraßen. Änderungen der Breite werden nicht 

vorgenommen.  

 

 

Siehe unten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Wendlingen am Neckar Abwägungstabelle 

Bebauungsplan "Zwischen den Ortslagen Wendlingen und Unterboihingen“; Bereich Uracher-, Lichtensteinstraße, Planbereich 01/18 10/34 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Ein Eingriff in den Straßenraum bzw. die Straßenbreite erfolgt nicht, 

sodass eine Änderung der bisherigen Abläufe bei der Müllentsorgung 

nicht erforderlich ist. 

 

 

 

 

VII. Untere Baurechtsbehörde 

1.Entwicklungsgebot 

Der Flächennutzungsplan wird im Zuge der Berichtigung angepasst.  

2. Aufhebung bisherige Rechtsvorschriften 

Da der Textteil des Bebauungsplanes den Satz „Sämtliche innerhalb 

des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bisher 

bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

sowie frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft.“ bereits 

beinhaltet, wird durch einen Beschluss des Bebauungsplanes auch 

die Regelung beschlossen. Ein Beschluss wird nicht als notwendig 

erachtet. 

3. Begründung zum Maß der baulichen Nutzung 

Die Begründung zum Maß der baulichen Nutzung bezieht sich auf 

das festgesetzte Mischgebiet (MI). Das MU (Urbanes Gebiet) wurde 

ergänzend aufgeführt, um darzulegen, dass der Gesetzgeber 

Wohnnutzung auch in Gebieten mit einer Grundflächenzahl über 0,6 – 

also einer höheren Dichte - als zulässig erachtet ohne das gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gestört sind. Die Begründung wird 

klarstellend ergänzt.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des 

Bebauungsplan-

verfahrens 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

Flächen für Gemeinbedarf 

Hier ist die „Art der baulichen Nutzung“ als Überschrift gemeint. Dies 

wird entsprechend geändert. In der Legende selbst waren keine 

Festsetzungen falsch zugeordnet oder benannt. Daher handelt es 

sich um eine redaktionelle Änderung.  

Überbaubare Grundstücksfläche 

• Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung wird des exakten Wortlauts angepasst. Die 

Intention bzw. der Regelungswille der Festsetzung werden nicht 

verändert.  

 

• Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzungen werden entsprechend des exakten Wortlauts 

angepasst. Die Intention bzw. der Regelungswille der 

Festsetzung werden nicht verändert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzungen werden entsprechend zur Klarstellung 

ergänzt. Die Intention bzw. der Regelungswille der Festsetzung 

werden nicht verändert.  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

6. Dachaufbauten und Dacheinschritte 

In der Festsetzung wird zwischen Dachaufbauten, Dacheinschnitten 

sowie Zwerchgiebel/-haus bzw. Quergiebel/-haus unterschieden – 

wofür unterschiedliche Maße gelten sollen.  

Die Festsetzung wird entsprechend klarstellend angepasst. 

 

7. Relevanz von Normen und Richtlinien 

Gemäß nebenstehendem Urteil gilt: Verweist die Festsetzung eines 

Bebauungsplans auf eine nicht öffentlich zugängliche DIN-Vorschrift 

und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen 

Voraussetzungen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, muss 

der Plangeber sicherstellen, dass die Planbetroffenen sich auch vom 

Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich und in zumutbarer Weise 

Kenntnis verschaffen können. 

Die DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau, Juli 2016), auf die in der 

Bebauungsplan-Festsetzung 4.9.1 verwiesen wird, ist in Baden-

Württemberg als technische Baubestimmung nach § 3 Abs. 3 LBO 

eingeführt und durch Abdruck im Gemeinsamen Amtsblatt öffentlich 

zugänglich.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Wendlingen am Neckar Abwägungstabelle 

Bebauungsplan "Zwischen den Ortslagen Wendlingen und Unterboihingen“; Bereich Uracher-, Lichtensteinstraße, Planbereich 01/18 13/34 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

Verband Region Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass regionalplanerische Ziele nicht 

entgegenstehen.  

 

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans wird dem Verband Region 

Stuttgart ein Exemplar in digitaler Form überlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3a 

Regierungspräsidium Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Wendlingen am Neckar Abwägungstabelle 

Bebauungsplan "Zwischen den Ortslagen Wendlingen und Unterboihingen“; Bereich Uracher-, Lichtensteinstraße, Planbereich 01/18 15/34 

 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3a 

 

 

 

Mobilität, Verkehr, Straßen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine separate 

Stellungnahme ist mit Mail vom 12. April 2021 eingegangen (siehe 

Stellungnahme Nr. 3b). 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Abteilung 8 – Landesamt für 

Denkmalpflege – Fehlanzeige meldet.  

 

 

 

 

Künftig wird das aktuelle Formblatt verwendet.  

 

 

Das Regierungspräsidium erhält nach Inkrafttreten eine Mehrfertigung 

in digitaler Form (pdf-Datei).  

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3b 

Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Luftverkehrs 

nicht berührt werden und keine Bedenken bestehen. 

 

Belange der Bundesautobahn sind aufgrund der Lage des 

Plangebietes nicht betroffen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 – Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.u. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 
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Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Geotechnik 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und in den 

Textteil unter Hinweise (Kapitel 6.3) aufgenommen.  

 

 

 

 

Boden  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise oder 

Bedenken bestehen.  

 

Mineralische Rohstoffe 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise oder 

Bedenken bestehen.  

 

Grundwasser 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme# 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

Bergbau 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Geotopschutz 

Nebenstehende Ausführung wird zur Kenntnis genommen. Belange 

des geowissenschaftlichen Naturschutzes sind nicht tangiert.  

 

 

Allgemeine Hinweise 

Nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

1.Übermittlung von digitalen Planflächen  

 

Die Bebauungsplandaten können im pdf-Format übermittelt werden.  

Dem Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 

ein Exemplar der Planunterlagen in digitaler Form (pdf-Format) 

überlassen.  

 

2. Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage  

Veränderungen werden nicht kenntlich gemacht. Dies sieht das 

BauGB zu den bislang erfolgten Verfahrensschritten nicht vor. Im 

Zuge einer erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB kann eine 

Kenntlichmachung der Änderungen erfolgen. 

 

3. Informationen zur weiteren Einbindung des LGRB in das 

laufende Verfahren  

Von einer weiteren Übermittlung von Unterlagen wird abgesehen.  

 

4. Einheitlicher E-Mail-Betreff  

Aufgrund der unterschiedlichen Wünsche der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, die diesbezüglich im Raum 

stehen, kann der Anregung nicht entsprochen werden, da eine 

Vereinheitlichung nicht möglich ist. 

 

5. Hinweis auf Datenschutz  

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

 

6. Anzeigepflicht für Bohrungen  

Kenntnisnahme 

 

 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlage des LGRB  

Kenntnisnahme   

 

A. Bohrdatenbank 

Kenntnisnahme 

 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz   

Kenntnisnahme. Keine Eintragungen im Geotop-Kataster für das 

Plangebiet. 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen   

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

Deutsche Bahn AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Nebenstehender Hinweis ist ähnlich bereits im Textteil unter Hinweise 

(Kapitel 6.10) enthalten. Der vorhandene Passus wird durch 

nebenstehenden ersetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 6 

 

 

 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine 

Maßnahme der Innenentwicklung. Das bedeutet, dass das Plangebiet 

bereits derzeit vollständig und überwiegend mit Wohngebäuden 

bebaut ist.  

Eine schalltechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan wurde 

erstellt (Schalltechnische Untersuchung, Stadt Wendlingen am 

Neckar, Bebauungsplan „Zwischen den Ortslagen Wendlingen und 

Unterboihingen, Bereich Uracher-/ Lichtensteinstraße“, Dr.-Ing. Frank 

Dröscher, Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz, Tübingen, 

04. Juni / 22. Dezember 2020). Entsprechende Schalltechnische 

Schutzmaßnahmen sind darin enthalten und müssen für die 

Bebauung des Plangebietes herangezogen werden.  

 

 

Nebenstehender Hinweis ist ähnlich bereits im Textteil unter Hinweise 

(Kapitel 6.10) enthalten. Der vorhandene Passus wird durch 

nebenstehenden ersetzt. 

 

Die nebenstehenden Anmerkungen werden in den Textteil unter 

Hinweise (Kapitel 6.10) aufgenommen.  

 

Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren findet nicht 

statt, da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss 

gefasst wird.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung  

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 6 

 

 

 

 

 

 

Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 

angewendet.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

Handwerkskammer Region Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 

Anregungen bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

Netze BW GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

TransnetBW GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die TransnetBW GmbH im 

Plangebiet keine Höchstspannungsleitungen betreibt oder plant. Es 

bestehen keine Bedenken oder Anregungen.  

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss erfolgt, ist 

keine weitere Beteiligung vorgesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

Stadtwerke Esslingen a.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und 

Einwände bestehen.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dies ist nicht 

Sache der Bebauungsplanung, sondern der Ausführungsplanung. 

Die Anregung findet dort entsprechend Berücksichtigung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

13 

 

 

Nebenstehender Plan wird zur Kenntnis genommen.  

Die Gasleitungen befinden sich – bis auf die Hausanschlüsse – im 

Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Ein Leitungsrecht ist nicht 

erforderlich.  

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

Zweckverband Landeswasserversorgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine 

Anlagen der LW befinden und Belange nicht betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

17 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Telekommunikationslinien befinden sich (bis auf die 

Hausanschlüsse) auf öffentlicher Verkehrsfläche. Eine Sicherung 

durch ein Leitungsrecht ist daher nicht erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

17 

 

 

Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen (siehe obenstehende 

Ausführungen).  

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

Vodafone BW GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss erfolgt, ist 

keine weitere Beteiligung vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

Amprion GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Die weiteren zuständigen Unternehmen wurden beteiligt (siehe 

sonstige Stellungnahmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


